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(reschiftshericht

der

Kantonalen Rekurskommission

fir

die Jahre 1910/11.

In Ausfithrung des durch Art. 42 des Gesetzes
betreffend die Verwaltungsrechtspflege vom 31. Ok-
tober 1909 ersetzten § 25 des Einkommensteuergesetzes
hat der Grosse Rat die kantonale Rekurskommission
wie folgt bestellt:

Als Prasident ist gewiihlt worden :
Grossrat Hermann Triissel, Kaufmann in Bern.

Als 1. Vizeprdasident:
Grossrat H. Hofstetter, Hotelier in Heustrich.

Als I1. Vizeprisident :
Grossrat Fr. von Wurstemberger, Kaufmann in Bern.

Als Mitglieder :

Hans Anderegg, Notar und Gemeindeprisident in
Wangen a. A.

Friedrich Bohme, Grossrat, Glasermeister in Bern.

Arthur Courvoisier, Kaufmann in Biel.

Friedrich Moser, Notar in Miinsingen.

Hans Probst-Studer, Kaufmann in Langnau.

Renold Ramseyer, Grossrat in Villeret.

J. Reinmann, Gemeindeschreiber in Interlaken.

Otto Schmid, Fiirsprecher in Pruntrut.

Gaston Daucourt, Notar in Pruntrut.

Dr. H. Diirrenmatt, Grossrat, Fiirsprecher in Herzogen-
buchsee.

Joseph Amrein, Wirt in Biel.

Eduard Rebold, Buchhalter in Bern.

Als Ersatzmiinner :

Fritz Ingold, Grossrat, Landwirt in Lotzwil.
G. Miiller, Baumeister in Bargen.

Otto Aegerter, Kaufmann in Bern.
H. W. Haller, Fiirsprecher in Bern.
J. Schlumpf, Grossrat, Verwalter in Bern.

Im Jahre 1911 hat Herr Grossrat Hofstetter als
Vizeprisident demissioniert, dann aber seine Demis-
sion zuriickgezogen und er ist vom Grossen Rate in
seinem Amte bestiitigt worden. An Stelle des ver-
storbenen Fiirsprech Otto Schmid wurde gewihlt:
Ernest Villemin, Notar in Pruntrut.

Als stindiger Sekretdr wurde vom Regierungsrat
gemiiss § 4 des Regulativs vom 6. August 1910 ge-
wihlt: Notar Ernst Gottfried Suter in Bern. :

Als Sachverstindiger zur Vornahme von Biicher-
untersuchungen funktioniert der seit Jahren amtende
Inspektor Gerspacher in Bern.

Die Mitglieder und Beamten der Rekurskf)mmis-
sion sind am 1. November 1910 gesetzesgemiss be-
eidigt worden.

Im Berichtsjahre 1911 st dem Sekretariat ein
Angestellter bewilligt und als solcher vom Regierungs-
rate gewihlt worden: Emil Frei, bisher Angestellter
der Stadtkanzlei Biel.

Als Sitzungssaal und Bureau des Sekretéiirs wurden
zugewiesen zwei Riume im Rathaus, friihere Lokali-
taten des Obergerichtes. Die Rdume waren Mitte
November 1910 bezugsbereit.

Zur Vorbereitung der Entscheide hat sich die
Rekursinstanz in drei Kammern geteilt, bei deren
Zusammensetzung auf die verschiedenen Landesteile
und politischen Parteien Riicksicht genommen wurde.
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Geschiafte.

An Rekursen wurden der Rekurskommission zur
Entscheidung iiberwiesen :
Pro 1910:

1602 Einsprachen gegen die Einschitzung der Be-
zirkssteuerkommissionen und

781 Einsprachen gegen Einschitzung der Zentral-
steuerkommission,

2383 Einsprachen total.

Die Rekurse pro 1911 sind der Rekurskommission
auf Ende des Berichtsjahres nur zu einem kleinen
Teile iiberwiesen worden. Der grossere Teil befindet
sich noch auf der Zentralsteuerverwaltung zur An-
bringung von Gegenbemerkungen. Im Interesse einer
raschen Erledigung der Steuerfille wiire es wiinschens-
wert, wenn die Rekurse der Rekursinstanz bis Ende
des Jahres ibermittelt werden konnten.

Dem Sachverstindigen wurden zur Untersuchung

der Geschiftsbiicher der betreffenden Steuerpflichtigen |
iibermittelt: pro 1910 446 Einsprachen; bis Ende

1911 pro 1911 496 Einsprachen.

Biicheruntersuchungen konnten vom Sachver-

sténdigen crledigt werden: 1910: 289 und 1911: 298."

Die stets zunechmende Arbeitslast macht die
Schaffung einer Adjunktenstelle des Biicherexperten
unbedingt notwendig. Von der Rekurskommission ist
denn auch im Jahre 1911 eine beziigliche Eingabe
an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates
gerichtet worden.

Infolge der Praxis des Verwaltungsgerichtes ist
es in den meisten Fallen notwendig, die Rekurrenten
miindlich einzuvernechmen. Die Einvernahmen werden
durch ein delegiertes Mitglied der Kammer, der die
jinsprachen zur Vornahme der erforderlichen Unter-
suchungsmassnahmen iiberwiesen werden, im Beisein
des Sekretiirs in den betreffenden Amtsbezirken vor-
genommen. KEs hat sich gezeigt, dass gerade diese
Einvernahmen dazu geeignet sind, die Steuerpflichtigen
iiber die gesetzlichen Bestimmungen aufzukliren, und
dass viele Rekurse vermieden werden konnten, wenn
die untern Steuerbehorden das Mittel der miindlichen
Einvernahme mehr in Anwendung bringen wiirden.

In zwei Fillen wurde das Rechtsmittel des neuen
Rechtes anbegehrt.

Kantonale Rekurskommission.

Sitzungen.

Zur Entscheidung von Rekursen fanden vom
1. November 1910 bis Ende 1911 sieben Plenar-
sitzungen mit 19 Sitzungstagen statt. Die einzelnen
Kammern hielten zur Vorberatung der Entscheide
zusammen 28 Sessionen mit je 1 —2 Sitzungstagen ab.

Entscheide.

Vom Sekretariate wurden erdffnet:

1910 43 Entscheide,
1911 1986 4
Total 2029

n

Die Entscheide werden jeweilen den Rekurrenten,
der Steuerverwaltung, den Amtsschaffnern und den
Geemeinden mittelst - schriftlicher Ausfertigung mit
summarischer Begriindung zur Kenntnisnahme iiber-
macht.

Gegen Entscheide der Rekurskommission wurden
beim Verwaltungsgericht Beschwerden eingereicht:

1910 1
1911 62

Total 63 oder zirka 3 °/o der erdffneten Entscheide.

Uber das Resultat der Beschwerden wird auf den
Bericht des Vewaltungsgerichtes verwiesen.

Durch Entscheid des Verwaltungsgerichtes ist
erkannt worden, dass der Rekurskommission das Recht
nicht zustehe, bei der Beurteilung der Rekurse Billig-
keitsgriinde walten zu lassen, wie dies frither bei der
Finanzdirektion und beim Regicrungsrate der Fall
war. Dieses Recht stehe ausschliesslich den Ver-
waltungsbehorden zu, obschon gerade die Rekurs-
kommission in der Lage wiire, anlisslich des Rekursent-
scheides allfilllige Billigkeitsgriinde zu beriicksichtigen
und eine grosse Anzahl von Steuernachlassgesuchen
Zu ersparen. :

Bern, den 30. April 1912.

Namens der Kantonalen Rekurskommission,
Der Président:
Triissel.
Der Sekretér:

E. G. Suter.



	Geschäftsbericht der Kantonalen Rekurskommission

